
 

 

Allgemeine Angaben zum Vorstand der cyan AG 
 
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Auch bei einem Grundkapital der 
Gesellschaft von mehr als EUR 3.000.000,00 kann der Vorstand aus einer Person bestehen. Es 
können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 
 
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und bestimmt ihre Zahl entsprechend der 
Satzungsregelung. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Beschlüsse des Vorstands werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des 
Vorstands gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  
 
Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 
Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand, des Geschäftsverteilungsplans 
sowie des jeweiligen Dienstvertrages zu führen. Ist nur ein Mitglied bestellt, so vertritt dieser die 
Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit 
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann die Vertretung abweichend regeln, 
insbesondere Mitgliedern des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der Aufsichtsrat 
kann weiter allgemein oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle 
Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als 
Vertreter eines Dritten zu vertreten; § 112 AktG bleibt unberührt. Der Aufsichtsrat muss durch 
Beschluss oder in der Geschäftsordnung für den Vorstand anordnen, dass bestimmte Arten von 
Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 
 
Der Vorstand der Gesellschaft besteht derzeit aus drei Mitgliedern. 


